
Abschrift 

6 I? 253/42 

Im Nam an des Deutschen Vol See 

In der strqfsoehe gegen den am 5. Dezember. 1906 geborenen 
ledigen WI | H 

ı 

. 

wegen Verbrechens nach § 2 des Blutschutzgesetzes und Verbrechens 
des Betruges nach den §§ 8, 1975 199 d StG 

hat das Retchsger acht, 6. Strqfsenat, in der Sitzung 
vom 4. Dezember 2942, an der teilgenommen haben 

als Richter: 
der Senatspräsident er. Tomele 
und die Retchsgeríchtsrdte Schoerlin, Dr. Zeidler, 
Dr. Powelka, Grafen, 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Oberstaatsanwalt Schickert, 

auf die Nicht iakeítsbeschwerde des Angeklagten nach mund- 
licher Verhandlung „fUr Recht erkannt: 

Das Urteil des Londger achtes W i' e n vom 8. September 1942 
wird im schuldepruche, soweit es den Angeklagten des Verbrechens 
nach § 2 Blutschutzü verurteilt hat, sowie im Strqfoussp rucke 
nebst den ihm insoweit zu Grunde liegenden .feststellungen outge= 
hoben. Die Sache wird im Umfange der Aufhebung zu neuer Verhond= 
lung und Entscheidung an das Erstgericht zurückverwiesen. 

Von Rechts wegen 

Gründe 
Die Nichtígkeítsbeschwerde macht die Ntehttgkeítsgrunde . 

des § 281 z. l o, 4, 5, 9a a„s±eo und des § 20 Uberleí tVO geltend. 
1., Zum Nicht tgkettsgrımd des § 2812. la o°..st1=o. 
Die Híchttgkeitsbeschwerde findet diesen Ntchttgkettsgrund 

darin, 

ff' 
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darin, daß die Hauptverhandlung ohne Betziehung eines Verteidigers 
durchgeführt wurde, obwohl die Hitwírkung eines Verteidigers wegen 
der Schwere der hat und wegen der Schwierigkeit der Sach- und 
.Rechtslage geboten gewesen sei ( § 18 Nr. 1 b und Nr. 6 der - 
Durch.fVO zur ZuständvO vom 13. Bär: 1940 eeez I s. 489 J . Die Rüge 
ist unbegründet. Die .Frage, ob die Bestellung eines Verteidigers 
aus den von der ntehttgkeitsbeschwerde angeführten Gründen. geboten 
erscheint, hat das Gericht nach seinem μflíchtgemäßen Anmessen 
zu entscheiden, und es liegt kein die Nichtigkeit gemäß § 18 
Nr. 6, § 281 la ö.StPO begründender engel vor, wenn es nach 
sorgfältiger .Prüfung der gesamten Verhältnisse die Bestellung 
eines Verteidigers nicht für nötig erachtet hat. Daß das Landge- 
richt von seinem .Ermessen wtllkurlichen Gebrauch gemacht habe, 
ist nicht ersichtlich. - 

2. Zum níchtígkeítsgrunde des §' 281 2. 4 a.smfo. 
Der Beschwerdeführer hat zwar vor der Hauptverhandlung mit 

seiner Itngabe vom 25. August 1942 (' s. 247 d.A. ) die Durchfuh= 
rung der in der Ntehtigheitsbeschwerde zum Nlehttgkettsgrunde des 
§ 281 z. 4 ö.StPO angeführten Beweise beantragt, diese .Beweisen- 
trage aber in der Hauptverhandlung nach der hierüber aufgenommenen 
Sttzungsntederschrtft nicht wiederholt. Dem wegen der ntchtaufe 
nahmen dieser Beweise geltend gemachten Ntehttgkettsgrunde des 
§ 281 Z. 4 ö.StPO ,fehlt daher die verjahrensrechtl Ache Grundlage. 

J. Dagegen kann den Einwendungen der Niehttgkettsbeschwerde 
vom Gesichtspunkte des Ntchttgkettsgrundes des §' 281 z. 5 ö.StPO 
aus Berechtigung nicht abgesprochen werden, soweit sie sich gegen 
die verurteilung wegen Rassenschande richten. 

Wie das angefochtene Urteil anfahrt , hat der Angeklagte 
nicht- bestritten, von drei volljudíschen Großeltern abzustammen. 
Er hat sieh aber dahin verantwortet, daß er sich im .Frühjahr 1939, 
als er die ihm zur Last gelegten intimen Beziehungen zu der 
deutschblüttgen „q laufgenommen habe, ,für einen 
Htschltng ersten Grades gehalten habe .Erst im Juli 1941 anldßl ich 
eines Besuches beim .Pfarrer KG lin .Brosame habe er erfahren, 
daß sein Großvater mütterltchersetts, namens L 
als Jude geboren und erst später getauft worden sei.Seit diesem 
Zeitpunkte aber habe er mit der „q | keinen Geschl echtsverkehr 
mehr unterhalten. 

ı 

293. 



6 D 225/42 ıııı 

a 

I 

Das Landgericht hat diese Verantwor Fung des Angeklagten, so: 
weit sie die ühkenntnts der jüdischen Abstammung des Großvaters 

q lbetrLfift, ,nur widerlegt erachtet. ES stützt sich 
hierbei auf folgende Erwägungen. Der Angeklagte habe sich gleich 
nach dem Umbruche im Jahre 1938 um die Aufnahme in die Reichs= 
Kultur: und Schrifttumkammer beworben und habe den hierzu erkor= 
derlichen Aríernachwets erbringen sollen. Er habe damals sämtliche 
Dokumente seiner Eltern und Großeltern, auch den Taufschein sei- 
nes Großvaters L in Händen gehabt und habe diese Ur- 
kunden dem Amte .für Síppenforschung in Híeh eingereicht, worauf 
er den Abstammungsbescheid vom 23- März 19}9,S. 35 d.A. ,erhalten 
habe. Aus dem Taufschein seines Großvaters L ı deS= 

gestellt .von der .Rfarre „Zu den hetl igen Schutzengeln" in Wien 
( Abschrift. S. 29 d A .  J sei ersichtlich, daß L am 
7. März 1839 in Drosau geboren und in der Wiener Ryarre „Zu den 
hetltgenıSchutzengeln" aml20. Hat 1866 nach römisch=kathol íschem 
Ritus getauft worden Set,` und Wetter, daß dessen Hutter 
L mosaísch gewesen sei. Der Angeklagte habe daher beí seinem 
Intelligenzberufe schon im Jahre 1958 klar ersehen, daß sein 
Großvater _ L nicht bei der Geburt getauft worden, 
sondern erst im Jahre 1866, also im Alter von 27 Jahren, zum 
katholischen Glauben übergetreten sei. Aus diesem Grunde habe 
der Angeklagte im Juni 1941 den Rtarrer Kg l aus Drosau 
schriftlich um die Ausstellung der Gebur ts= und Taufscheine des 

L und dessenHutter T ersucht. Da er von 
dem Rforrer einen ablehnenden Bescheid erhalten habe, sei er im 
Juli 1941 selbst nach .Drosau gefahren und habe von den .Rfarrer 
die schwíndelhafte Bestätigung verlangt, daß am gleichen Tage der 
Geburt auch die laufe des Großuaters in.Drosau stattgefunden -habe, 
was Rfarrer K abgelehnt habe. Auch di eses Ansinnen des An: 
geklagten .und die eingestandene Urkund enfälschung„ ließen erkennen, 
daß sich der Angeklagte längst vor Beginn seiner außerehel chen 
Beziehungen mit Wo lüber die erst später erfolgte 
Taufe des L im klaren gewesen sei' und nicht erst. im 
Jul í 1941 in Drosdu erfahren habe, daß sein Großvater 
L als Jude geboren worden Set. 

Diese .Feststellung i s t , w í e  die Nichtigkettsbeschwerde mit 
Recht gelteNd macht, mit Begrundungsmängein behaftet. 
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Aus dem vom Landgericht herangezogenen, von der .Rfarre ,Zu 
den heiligen Schutzengeln" in Wien ausgestellten Taujschetne des 

L vom 5. September 1941 ( Akten s 29 ) geht aller: 
Dings' hervor, daß L am 7. Höre 1859 in DroSau geboren 
und erst am „20. Hat 1866 in Wien getauft worden ist und daß seine 
Hutter prosaisch war„ Es ist dem Landgericht ferner insoweit bei: 
eupfltehten, daß der Angeklagte bei seinem Intellígeneberufe aus 
diesem Taufscheine bereits im Jahre 1939 hätte erkennen müssen 
und auch erkannt hätte, daß sein Großvater erst im Alter von 27 
Jahren zum katholischen Glauben übergetreten ist, falls der Ãflr 
geklagte diesen Taufschein bereite im Jahre 1939 gekannt hätte. 
Das stellt das Urteil zwar fest, ohne jedoch die Beweismittel 
aneufuhren, auf die es diese Feststellung stützt. Nach der wette: 
ren Annahme des Landgerichts hat der-Angeklagte sämtliche Doku- 
-mente seiner Eltern und Großeltern, also auch den Taufschein seines 
Jrqßvaters L dem Amt nur Sippenforschung in Wien 
eingereicht. Auch nur diese Feststellung fuhrt jedoch das Land- 
gericht keine Grunde an. Sie steht auch nicht im Einklange mit 
dem Inhalte der in der Hauptverhandlung verlesenen~ polizeilichen 
Erhebungen. Denn nach diesen hat der Angeklagte dem Amte für stp= 
Genforschung nicht einen von der Rfarre „Zu den heiligen Schutz= 
engeln" in Wien ausgestellten Taufschein seines Grqßuaters 
L , sondern einen „Gebur ts= und Taufsehein", ausgestellt vom 
.Rfarramt Drosau, vorgelegt, in dem zwar bestätigt ist, daß 
H | am 7. März 1859 in Drosau geboren ist und daß er' nach dem 
römtschakatholtschen Ritus getauft worden tot, in dem aber nicht 
angeführt tot, wann uNd wo die Taufe stattgefunden hat ( vgl . 
Taufscheine.s. 41, 51, 65 d.A. ). Daß der Angeklagte, ,falle er den 
wahren Sachverhalt ntcht` aus anderen Quellen gekannt hat, dem so 
abgefaßten Scheine entnehmen konnte, sein Großvater Set an demsel- 
ben Tage in Droeou geboren und getauft worden, bedarf keiner nahe= 
ren Beqrundung. Der Fyarrer K hat allerdings als 
Beeehuldigter in dem gegen ihn beim Kretsgerícht .Pilsen eingelegt= 
toten 'Strafverfahren ( 81, 31 R.der angeschlossenen Akten, In .X 
610/42 ) angegeben, er habe die Taufscheine erst ausgestellt, 
nachdem ihm „H n den Taufschein des L vom Rfarr= 
amt ,Zu den heiligen schuteengeln' eingesandt hatte. Zu hat Jedoch 
diese Angabe weiter dahin näher aufgeklärt, es habe sieh zunächst 
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eine O H« um Auskunft über L an ihn gewendet 
und, nachdem er :urüekgeschr leben hatte, daß er die Taufe bestäti= 
gen könnte, wenn ihm ein amtl scher Taufsehein zugestellt würde, 
sei ihm ein solcher Taufschein zugeschickt worden, ,und zwar von 
Familie HJ P. Der Angeklagte selbst hat bestritten, damals 
den .Rfarrer um die Ausstellung der Taufscheine ersucht zu haben, 
und hat sich dahin eingelassen, die Taufscheine hatten seine gut= 
ter und seine geschiedene Gattin S beschafft. um: 
diesen Ergebnissen des Beweisverfahrens, die für die Beantwortung 
der .Frage von Bedeutung waren, ob der Angeklagte schon während 
seiner intimen Beziehungen zu da den Inhalt des 
echten Taufseheínes seines Großvaters in | und damit 
dessen Jüdische Abstammung kannte, hat sich das Landgericht nicht 

befaßt, und sein Urteil leidet daher auch insoweit an einem .Begrün= 
dungsmangel - . 

Inwiefern schließlich der Umstand, daß der Angeklagte im 
Juli 1941 den .Rfarrer KG | persönlich um eine Bestätigung er, 

sucht hat, daß sein Großvater L in Drosau am gleichen Tage 
geboren und getauft worden sei, in Verbindung mit der nach Ableh- 
nung dieses Ansinnens vom Angeklagten verubten Urkundenfälschung 
einen Ruekschluß darauf zulassen soll, der Angeklagte sei sich 
längst vor Beginn seiner außerehelicher Beziehungen zu 
W Uber die erst später erfolgte Ihufe des LA l 
im klaren gewesen und habe nicht erst im Jul i 1941 erfahren, daß 
sein Großvater als Jude geboren worden Set, ist nicht ohne weiteres 
ersichtlich. Auch in dieser Erwägung findet somit die angefochtene 
.Feststellung des Landgerichts keine zureichende Begründung. 

Das Ur teil ist daher schon aus diesen Gründen im Schuldspruche 
wegen Rassenschande und infolgedessen auch im Strqfousspruche 0 um= 
erheben. 

Dagegen hat~die Níchttgkeítsbeschwerde keinen Erfolg, soweit 
sie sich unter Anrufung der Ntchttgkeítsgrunde des §' 281 2.5 und 9a 
aμsıno gegen* den Schuldspruch wegen ürkundenfälschung ríchtet.3bs 
die ntchttgkeitsbeschwerde in dieser Richtung gegen das Urteil 

vorbringt, ist o fensichtlich unbegründet. 
ge:.Iamele Schoerltn Zeidler Dr„Pawelka Grafen 


